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ren sollen. Nun lassen Wir es beyobiger keloluüon derUnmässigung
auch annochverbleiben / wollenaber wegendeß / bißhero fast durchge¬
hend eingeschlichenen Mißbrauchs / deß gar zu strengen/vnd über-
häufften Anhalten zur Robath / alle Obrigkeiten dahin ernstlich er-
mahnet/vnd besticht haben/ daß sie ihreUnterthanenmit der Robath
wider Billichkeit nichtbeschwären / noch selbedardurch an ihren selbst

entfehrndenlangwürigenAußbleiben/vonihrerWürthschafftabhal-
ten sollen/ widrigen falls aussderUnterthaneneinkommende Klagen/
Wir solche Betrangnussennicht allein einstellen/sondern auch gegen
die Vbertretter mit würcklicher Straff / auch Veränderung der vn-
gemässigten/ineingemässigte Robath / verfahren lassen wollen.

§. 5.
Wo esvonalters Herkommen/ daß denen zur Robath erscheinen¬

den Unterthanen/ das Brod / auch andere Speiß / vnd das Futter
ff,r ihreRoß / vnd Ochsengeraichtwird/ darb ey soll es Hinfuranaller-
dingsverbleiben:wieauchbeyandernHerrschafften/vndOrthen/wo
derenkeines bißhero im Gebrauch gewesen / ins künfftig wenigistdas
Robath -Brod/oder eingewisses Getrayddarfür/geraichtwerden.

Ob zwardieUnterthanenihrem Herrn / allein würcklichzu Ro-
bathenschuldig/ so stehet doch beedenTheilen/sichan stattder Robath
auffein gewisses / vnd tätliches in Geld mit einander zu vergleichen/
bevor / welches auch auffobbemeldte/ der Inleuth 12. Robath -Täg
zuverstehen ist. Da abcrohnevorbeschehenenVcrgleich/der Herr
etwan das Robath -Geld von denen Unterthanenvorhineingenom¬
men hätte / ist selbiger gleichwohlen befuegt / ins künfftig vmb seiner
bessernGelegenheitwillen / die würckliche Robath von denen Unter¬
thanenwiderumbenzu begehren.

^er Wechsle Wtul/

on Jehendt.
§. i.

>N diesem Ertz-Hertzogthumb Oesterreich/seynd von al-
' ters hero / so wohl die Weltlich-als Geistliche Persoh-

nen / derZehendten fähig/wann sie anderst dieselbe mit
rechtmässigem Dtul/oder Verjährung / ansichgebracht

haben/ worbey wir es annoch ins künfftig verbleiben lassen.
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§. 2.

Der Zehendt ins gemein/seyndzweyerley/als der grosse/vnd klci-
ne/zuFeld/vndDorff . DergrossezuFeld/ist dcrTrayd-vnd Wein
Zehendt ; vnterdemTraydaber/Weitz/Gersten/Korn/Habern/
Arbes/Linsen/Bohnen/Haiden / Brein / vnd dergleichen/zu ver¬
stehen. Der kleine zu Feld / bestehet in Saffran/ Kraut / Ruben /
Haar /vnd dergleichen ; zu Dorffaber / in grossen / vnd kleinenVich/
Ayren/ Käsen / vnd anderley Sorten.

H . g.
M welchen Orthen der klein / oder auchgrosseZehendtvonAl¬

ters / oder wenigist von zwey vnd dreyssjg Jahren hero / nicht im
Brauch gewesen/oderdieZehendt-Holdensichnichtbesonderlich dar-
zu verbunden / ist man denselben auch hinsiiranzureichennichtschul-
dig ; doch solle in diesem Fall / da ein VrMl , oder Bestandtmann /
dergleichen Zehendt einzunhemen vnterlassen / dem Eigenthumber /
oderLehens-Herrn /diese krLlcripcion nichtsxrLjuäiciren.

4»
Vondeme/wasdeß dritten Jahrs in Prach-vndTrayd -Feldern/

auch sonstenjährlich in Pointen/oder GartenZehendtbahreserbauet
wird /davonsollman eben so wohl/ als vonandern Baufeldern / den
Zehendtzu reichen schuldig seyn. Wo aber ein Garten / oderWein-
Satz bey einemHauß/ oder Hoff/ mehr zum Lust/ als Nutzbarkeit ge-
zieglet /vnd erbauet worden / die sollen Zehendt-ftey gelassen werden /
vn ob es schon alteGärten/vn Satz wären/diegleichwohl ihre sonder¬
bahreNutzbarkeithatten/jedochüber verjährteZeitkein Zehendt da¬
vongegebenworden / solle nochmahlenkeinerdavonbegehrtwerden.

, § . 5 -

DieNeubrüch/vndNeugereith/werdengencntdiejenigeGründ/
alldazuvorwederFurch/Strang/noch Gräfften gesehen / auch nie
wasangebauetworden . Die Auffbrüch aber jeneGründt/welche
vorhero zwar angebauet gewesen / aber kurtz / oder lang hernach inei¬
nen andern Bau verkehret worden . Was nundieErsten/nemblichen
die Neubrüch/vndNeugereith anbelangt/sollen dieselbendenenGeist-
oderWeltlichenZehendt-Herrn/wclche auffdiesemGrund dieZehend-
Gerechtigkeithaben / wann solchezu Ackergebauetworden / dieersten
stinff Iahr / da sie aber zu Weingärtenaußgesetzt würden / die ersten
achtZahr/keinenZchendt/sondern erst nachVerfliessungderen/densel¬
ben jährlich zu reichen schuldig seyn. Die andern / als nemblichen
die Auffbrüch/wannsieüberzehenJahr öd gelegen / sollen die Ae-
ckerdrey-die Weingärtenaber sechs frey Jahr haben / da aber auffei-
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nemgantzfreyen Grundteindttugereith gemachtwürde / istmanda-

. ^ /von keinen Zehendtzu geben schuldig.
> DerZehendt von allem Getrayd / so mit der Sichelabgeschnit¬

tenwird/ solle in Mandel/ oberbey weniger Ertragnuß Garben-weiß
M Feld geraicht werden / vnd der Zehendt-Herr solcheMandel / oder
GarbenjedemauffseinemBaugrundtabzuzehlen/auchseinesGefal¬
lens / ohneeinige deß ZehendtmannsVerhinderung / amersten /vnd
letztem/odermitternHaussen abzufahren/ den Zehendt außzustecken/
vnd zu erheben befugt seyn ; was aber das ringere Getrayd anbe¬
langt/ so nichtmitder Sichel abgeschnitten/sondernabgemähet wird/
das solle der Madt / oderdemHausselnach / verzehendt/ vnd der Ze¬
hendt-Herr gleichfallsdie Zehendte Madt / oderHauffelzumercken/
vnd zu erheben haben /wo aber der vngleichenMadten /oder Hausse!
halber/solches nichtseyn kunte / so ist der Zehendt-Mannaussdeß Zc-
Hendt-Herrn Begehrn/gleicheSchöberlzu machenschuldig.

§. 7.
Damit aber derBaumann «EinführungseinesGetrayds nicht

gesaumbt /vnd dardurch in Schadengeführet werde / noch derFleiffj-
wann ervon dem Baumann angelanget wird/ auffseinenGrundden
Zehendtvnwaigcrlichaußstecken / vnd erheben : auch wofern er nicht
durchUngewitterdaranverhindertwird/solchesüber drey Tag nicht
anstehen lassen / wurde er aber darüber säumig erscheinen/ solle dem
Zchendt-Holden/sein Getrayd durch Unpartheyische außzustecken/
nach Gelegenheit einzufuhren / vnd den Zehendt / Mändl-Schober-
Häuffel -oderMadweißimFeldligenzulassen/erlaubtseyn/jedochvon
ihmehierinnenkeinGefärdegebrauchtwerden.

§. 8.
DenWein Zehendt betressend/ solle derselbe auch aller / vnd jeder

Orthen im Land an denen Weingebürgen / vndvordenenWeingär-
ten/Mäschweißbeschriben/sodan nach jedes Orthswohlhergebrach-
ten/vnd wenigistvon Zwey vnd Dreyssig Zähren cominuirten ruhi-
genpolLs,abgefordert/dieKeller-Beschauabernichtzugelassenwer-
den/ es hätte dannder Zehendt-Herr / solche ingleichen vonZwey vnd
DreyssigZahrenHero/ruhig/vnd ohneWiderredtimBrauch gehabt/
worbeyihmehmsüranentweder noch ferrers zu verbleiben / oder die
Beschreibung vor denen Weingarten vorzunehmen/ftey stehensolle.

^ 9 »

Zn gemain ist keinZehendtmann schuldig/Trayd-Wein-oderan-
D 2 dern
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dern Zehendt/demZehendt-Herrn selbsthaim-vndzuzuft

'
chrcn/wäre

aber solches irgent vonalters hero/alsogebräuchig gewest / dessen sol¬
len sich dieZehendtleuth dafelbstauchkünfftig nicht verwaigern.

§ . io.
Wann ein Geist-oder Weltlicherüber verjährte Zeit/ das ist/ we-

nigistinZweyvndDreyssigIahren/vonainen / entzwischen nicht öd
gelegenen/ sondern angebautem Grund/keinenAehendtgegeben/noch
derselbev öm Zehendt-Herrn begehrt worden / sosollerauchhinsuraN
mit solchem Grund -Zehendt ftey verbleiben ; jedoch kan eines Be¬
stand-Mann / oder Lehens-VMIIen Nachsehen / demLehens-Herrn/
oder Aigenthumber / nicht prHucliculich seyn. Wäre aber der
Grund immittelsmaiste Zeit öd / vnd vngebautgelegen / vnd darum¬
men kein Zehendt darvon genommen worden / so solle der Inhaber
sich der Verjährung nichtzubehelssen haben / sondern wann er solchen
Grund widerumben anbauet / darvon den Zehendt / wie oben §. 5.
dieses Dtulsvermclt/zu raichenverbunden seyn.

§. n.
Esistabernichtzuelässig/ einen/oder mehr Necker auß Unfleiß/

oderdem Zehendt-Herrnzum Abbruch/ vngebauet ligen zu lassen/son¬
dern wann dergleichen vermerckt wird / solledas Anbaw durchdieO-
brigkeitverschasstwerden. VndwolteeinerdieselbezuWisenligenlas-
sen/so solle er alsdan den Hew-Zehendt davon zu geben schuldig seyn;
cs wärendann solche Necker Vorwahlen auch Wisen gewesen/ davon

dig seyn solle.
§. 12.

WanneinZehendt -HerrineinemWeingartendenZehendthat /

demZehendt-HerrnderTrayd -Zehendt/ allermaffenwie er zuvor den
W ein-Zehendt gehabt/also auch wann ein Acker zu einen Weingarten
gemachtwird/solledem Zehendt-Herrnvon solchem Weingartender
Wein-Zehendtauchzustehen. VndhatsolchesauchdiesenVerstand/
wann in einemGezirckzweyvnterschiedlicheZehrndt -Hcrrnseynd/de-
ten einem der Wcin-dem andern aber der Trayd -Zchendt gebühret.

§. iz.
Wann zu einem Trayd-oderWein-Zehendt zween/odermehrvn-

terschiedlicheIehendt-Herrnseynd/sosollehinfüran/vngeachtwieesvor diesem gehalten worden/im gantzenLandkeinZehendtmannschul¬
dig seyn / jedem Zehendt-Herrn seinenTheilselbstabzusondern/ oder

ab-
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absonderlichen zu geben/sondernwann er nach ihr sambentlicher Ab¬
steckung/ oder Abzahlung deß gebührlichenvölligenZehendts/solchcn
ligenläst/isteralsdanweiternichtverbunden/vnddieZehendt-Herrn
mögen denselben selbst gleichwohl vntereinander theilen ; was aber
denWein -Zehendt/wieauchdenkleinenZehendt/belangt/lassenWir
esbeydeme / wiees jeder Orthen bißhero im Brauch gewest / auch
noch künMg verbleiben.

§. 14.
Der Zehendt solle dem Zehendt-Herrnohne Abzug deß Bawko-

stens/auchBergrechts / vnd andern Grund -Diensts / wie auch der
Land-Steur / oder einigeranderer Anlag / gereichtwerden/ vndder
Zehendt-Mann / vmb ichtes dergleichen ihme was vorzubehalten /
nichtFueg/vnd Machthaben.

§ . 15-
Wann voneinemGrundder schuldigeZehendt mehr/als einZahr

außstandig verbleibt/vnd solcher Grund vor der Bezahlung an je¬
mandandern verwendetwird/so kan der Zehendt- Her: denAußstand
nichtbey der künfftigenFechsnung/odergegenwärtige Innhaber/son-
dern beydemvorigensuechen.

Wann einZehendt zu Feld/vnvzuDorff/ groß / vndklein / denen
Zehendt-Holden/nurauffgewisseSortenüberhauptüberlassenwird/
ob schon solcher Verlaß so viel Jahr / als sonstenzur Verjährung von-
nöthen / gewehrt hätte / so können doch die Zehendt-Holden sichher¬
nach / wann esvondem Bestand kombt / von Raichung deß völligen
Zehendts/in allen/ vordem Bestand schuldiggewesten Sorten / nicht
entschütten/ noch einige Verjährung destwegen fürwenden.

on
erWbmdeWtul/

ergrechc / vnd MeuWM
Zaw.
§. i.

As Bergrechtistnachaltem Herkommen/vndGe¬
brauch dieses Unscrö Ertz - Hertzogthumbs / ein
gewisserDienst in Wein / oder auch Geld/ so einer

, von Weingarten/ als Berg -Herr / einzunehmen
; hat/vnd istder Inhaber eines Bergrechtmässigen

Grunds / solchen Dienstdavon zu entrichtenschul-
D g dig/
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